

Checkliste und Bestätigung über die Einhaltung von Mindestkriterien bei 
Infrastruktureinrichtungen an Radfernwegen in Hessen
Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung;
Förderung von Infrastrukturprojekten an Radfernwegen im Rahmen des Landtourismusprogramms 
(RL-Ziff. 6.4.4.2)
	Bezeichnung des Radfernwegs:
	     

	Antragsteller:
	     

	Antragsdatum:
	     


	Mindestkriterien



	Bestätigung der Min​dest​kri​te​rien durch den Antragsteller

	Die zur Förderung vorgesehene Infrastruktur befindet sich an:
	Bitte ankreuzen:

	· einem Hessischen Radfernweg (R 1 – R 9)
	 FORMCHECKBOX 


	· einem den Hessischen Radfernweg gleichgestellten Radweg (Lahntalradweg, Limesradweg, Rhönradweg, Vulkanradweg, Weserradweg, Werraradweg, Ederradweg, Veloroute Rhein)
	 FORMCHECKBOX 


	· Einem überregional bedeutsamen Radweg (Mainradweg, Oranier-Fahrrad-Route, Radwanderweg Herkules – Wartburg, Schwalm – Radweg, Ulstertalradweg, Welterbe Radtour, 3 – Länder – Radweg, Aartal – Radweg, Bergstraße, Diemelradweg sowie die Hessen tangierenden „Deutschlandradwege“ – Nr. 4 „Mittellandroute“, Nr.9 „Weser – Romantische Straße, Nr. 5 „Saar – Mosel – Main“ und Nr. 8 „Rheinroute“)
	 FORMCHECKBOX 


	Bei dem Weg handelt es sich um einen nach „ADFC – Qualitätsradroute“ zertifizierten Weg
	 FORMCHECKBOX 


	Für den Radweg ist eine Zertifizierung nach „ADFC – Qualitätsroute“ vorgesehen
	 FORMCHECKBOX 


	Bestätigung der Tourismusdestination, dass die zur Förderung beantragte Infrastruktur sich in das Gesamtkonzept des Radwegs einfügt und zur Verbesserung des Angebotes im folgenden Bereich beiträgt:
	 FORMCHECKBOX 

(liegt vor)

	· Zur Gästeinformation („überregionale“ Infotafeln zum Weg sowie „regionale“ Infotafel nach einheitlichen Gestaltungsvorgaben, Information über naturräumliche, kulturelle, regionale Besonderheiten, z.B. Auenlandschaft, Biotop, Rotkäppchen, Apfelwein)
	

	· Zur Rast (Rastplatz/ Schutzhütten im Abstand von mind. ca. 8 km sowie zur Erschließung natur- und landschaftsbezogener Potenziale z.B. Wasserlauf, Felsformation, Brunnen)
	

	· Zur Fahrradsicherung an Besichtigungspunkten (Abstellanlage, Fahrradbox)
	

	· Zur Engpassbeseitigung:

· Einkehrmöglichkeiten wie Biergarten oder im Sinne des Gutsausschanks (mittags geöffnet) sofern keine Förderung nach Nr. 6.4.4.3 in Frage kommt,

· weil die bestehende Angebote am Weg weiter als 15 km voneinander entfernt sind.

· weil die bestehenden Angebote weiter als 4 km (ca. 15 min. Fahrzeit) vom Weg entfernt sind.

· Unterkunft der Kategorie „Privatzimmer und Ferienwohnung im Sinne von Bett und Bike mit den jeweiligen Serviceleistungen sofern keine Förderung nach Nr. 6.4.4.3 in Frage kommt,

· weil die bestehenden Angebote weiter als 25 km entfernt sind und Größe und Kategorie nicht dem Bedarf entsprechen.

· weil die bestehenden Angebote weiter als 8 km (ca. 30 min. Fahrzeit) vom Weg entfernt sind und Größe und Kategorie nicht dem Bedarf entsprechen.

· Serviceleistungen (Reparatur, Transport, Fahrradkeller, Trockenraum)
	


	     
	
	     
	
	

	Ort
	
	Datum
	
	Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin
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